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Stellplatzsatzung 

der Gemeinde Niedernhausen 
 

(in der Fassung des I. Nachtrags vom 12. Oktober 20 09) 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1993 
(GVBl. 1992 I, Seite 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl I, Seite 342 
sowie der §§ 44, 76, 81 der Hessischen Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 18.06.2002 
(GVBl. I, Seite 274) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedernhausen in ihrer Sitzung 
am 02.02.2005 und 22.03.2005 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 

Geltungsbereich  
 
Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde.  
 
 
 

§ 2 

Herstellungspflicht 
 
(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, 

dürfen nur errichtet werden, wenn Garagen oder Stellplätze und Abstellplätze in 
ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden 
(notwendige Garagen, Stellplätze und Abstellplätze). Diese müssen spätestens im Zeitpunkt 
der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen 
fertiggestellt sein. 

 
(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen nur 

erfolgen, wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Garagen oder Stellplätzen und 
Abstellplätzen in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit 
hergestellt wird (notwendige Garagen, Stellplätze und Abstellplätze). 

 
 
 

§ 3 

Größe 
 
(1) Für Stellplätze und Garagen werden folgende Mindestgrößen festgesetzt: 
 

1. a) für einen Personenkraftwagen 12,50 m² (5 m x 2,50 m) 
 
 b) für einen Lastkraftwagen bis zu 2,5 t Gesamtgewicht 

oder einem Omnibus mit höchstens 10 Sitzplätzen 
oder einem Anhänger 18 m² (6 m x 3 m) 
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2. für einen Lastkraftwagen von mehr als 2,5 t bis 10 t 

Gesamtgewicht oder einem Omnibus mit mehr als 
10 Sitzplätzen 50 m² (15,40 m x 3,25 m) 

 
3. für einen Lastkraftwagen von mehr als 10 t 

Gesamtgewicht oder ein Sattelfahrzeug oder einem 
Gelenkbus 59,50 m² (17 m x 3,50 m) 

 
 Bei Garagen geben die vorgenannten Mindestgrößen das Innenmaß der Garagengrößen 

an. 
 
(2) Für Fahrradabstellplätze werden, soweit nicht im Einzelfall ein geringerer Flächenbedarf 

nachgewiesen ist, 1,2 m2 je Fahrrad als Mindestgröße bestimmt. 
 
 
 

§ 4 

Zahl 
 
(1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden Garagen, Stellplätze und Abstellplätze bemisst sich 

nach der dieser Satzung beigefügten Anlage 1, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung 
ist. 

 
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, 

richtet sich die Zahl der Garagen, Stellplätze und Abstellplätze nach dem voraussichtlichen 
tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten 
Zahlen als Richtwerte heranzuziehen. 

 
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der erforderlichen 

Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf 
Dauer gesichert sein. 

 
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so 

kann die sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht 
oder ermäßigt werden. 

 
(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die Zustimmung der Gemeinde erforderlich.  
 
(6) Bei der Stellplatz-/Abstellplatzberechnung ist jeweils auf einen vollen Stellplatz/Abstellplatz  
      aufzurunden. 
 
 
 

§ 5 

 Beschaffenheit  
 
(1) Die Beschaffenheit und die Anordnung von Stellplätzen, Garagen und Abstellplätzen richtet 

sich nach den jeweils gültigen Vorschriften der Hess. Bauordnung und der aufgrund der 
Hessischen Bauordnung hierzu ergangenen Vorschriften. 

 
(2) Für Stellplätze gelten außerdem folgende Festsetzungen: 
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• Stellplätze sind durch geeignete orts- und landschaftstypische Bäume, 
Hecken oder Sträucher abzuschirmen. Je 4 Stellplätze ist ein orts- und 
landschaftstypischer Baum mit einer unbefestigten Baumscheibe von 
mindestens 6 qm freier Bodenfläche zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. 
Der einzupflanzende Baum muss einen Stammumfang von mindestens 14 
cm (gemessen in 1 m Höhe) und eine Gesamthöhe von mindestens 2,50 m 
aufweisen. Die Bäume sind im unmittelbaren Bereich der Stellplätze 
anzuordnen, sodass durch die Bäume ein Abschirmungs- bzw. 
Beschattungseffekt der Stellplätze erzielt wird. 

 
• Je angefangene 100 qm Stellplatzfläche ist zusätzlich eine raumgliedernde 

Pflanzung aus orts- und landschaftstypischen Gehölzen zwischen den Stellplätzen 
vorzunehmen. Die raumgliedernde Pflanzung muss mindestens eine unbefestigte 
Bodenfläche mit einer lichten Breite von 50 cm und einer lichten Tiefe von 4,90 m 
erhalten. 

 
• Böschungen sowie sonstige ebenerdige nicht für Stellplätze oder 

Stellplatzzufahrten benötigte Flächen an Stellplätzen sind gleichfalls als 
unbefestigte freie Bodenfläche anzulegen und mit orts- und landschaftstypischen 
Gewächsen zu bepflanzen. 

 
• Stellplätze für Besucher müssen vom öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar 

und zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich sein; sie sind besonders zu 
kennzeichnen und dürfen nicht anderen als Besuchern überlassen werden. 

 
• Garagen und Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze 

ungehindert erreichbar sein. Bei Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen kann mit 
Zustimmung der Gemeinde hiervon abgewichen werden.  

 
 
 

§ 6 

Standort  
 
Garagen, Stellplätze und Abstellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft 
zu unterhalten. Ist die Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich, so 
dürfen sie auch auf einem anderen Grundstück in zumutbarer Entfernung vom Baugrundstück 
(bis zu 300 m) hergestellt werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck öffentlich-rechtlich 
gesichert ist. 
 
 
 

§ 7 

Ablösung  
 
 
(1) Die Herstellungspflicht für PKW (§ 3 Abs. 1, Nr. 1 a) kann auf Antrag durch Zahlung eines 

Geldbetrages abgelöst werden, wenn die Herstellung der Garage oder des Stellplatzes  aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablösungsanspruch besteht 
nicht.  
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(2) Über den Antrag entscheidet der  Gemeindevorstand der Gemeinde Niedernhausen. 
 
 
(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt für einen Stellplatz nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 a 

in der   
 
Gemarkung Engenhahn 
 
Zone1                                 3.687,50 € 
 
Zone 2                                3.062,50 € 
 
(gem. Anlage 2, Karten 1 bis 4)  
 
 
Gemarkung Königshofen 
 
Zone1                                 4.375,00 € 
 
Zone 2                                3.750,00 € 
 
Zone 3                                3.125,00 € 
 
(gem. Anlage 2, Karten 5 bis 8) 
 
 
Gemarkung Niedernhausen 
 
Zone1                                 5.125,00 € 
 
Zone 2                                4.500,00 € 
 
Zone 3                                4.125,00 € 
 
Zone 4                                3.125,00 € 
 
(gem. Anlage 2, Karten 9 bis 16) 
 
 
Gemarkung Niederseelbach 
 
Zone1                                 3.750,00 € 
 
Zone 2                                3.125,00 € 
 
Zone 3                                2.375,00 € 
 
(gem. Anlage 2, Karten 17 bis 18 A)  
 
 
Gemarkung Oberjosbach 
 
Zone1                                 5.750,00 € 
 
Zone 2                                4.750,00 € 
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Zone 3                                2.625,00 € 
 
(gem. Anlage 2, Karte 19) 
 
 
Gemarkung Oberseelbach 
 
Zone 1                                3.500,00 € 
 
Zone 2                                2.750,00 € 
 
Zone 3                                2.375,00 € 
 
(gem. Anlage 2, Karten 20 bis 21)  
 
 

Die Anlage 2 bestehend aus den Karten 1 bis 21 ist verbindlicher Bestandteil dieser Satzung. 
 
Die Anlage 2 zur Stellplatzsatzung bestehend aus den Karten 1 bis 21 wird durch öffentliche 
Auslegung für die Dauer von 7 Arbeitstagen in der Zeit vom 11.04.2005 bis 20.04.2005, während 
der allgemeinen Dienststunden/Sprechstunden (derzeit montags von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr 
bis 15.00 Uhr, mittwochs von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr, freitags von 
7.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Gemeinde Niedernhausen, Ortsteil Niedernhausen, 
Bauamt, Zimmer 020, Wilrijkplatz, 65527 Niedernhausen, bekannt gemacht. 
 
 
 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 1 Nr. 20 HBO handelt, wer entgegen 
� § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu 

erwarten ist, errichtet,  ohne Garagen oder Stellplätze und Abstellplätze in ausreichender Zahl 
und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben. 

� § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von  baulichen oder sonstigen Anlagen 
vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Garagen oder 
Stellplätzen und Abstellplätzen in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter 
Beschaffenheit hergestellt zu haben.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 EUR geahndet werden. 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung 

Anwendung. 
 
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der 

Gemeindevorstand.  
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§ 9 

Inkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Stellplatz- und Ablösesatzungsatzung vom 15.05.1995 in der Fassung der 
Euro-Einführungssatzung vom 20.06.2000 und der I. Änderungssatzung vom 03.05.2002 
außer Kraft. 

 
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unberührt. 
 
 
 
Niedernhausen, den 30.03.2005 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Niedernhausen 
 
 
Döring 
Bürgermeister 
 
 
 
 
In Kraft getreten am 07.04.2005 
 
I. Nachtrag in Kraft getreten am 16.10.2009  
 

 

 
 


